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7
1  Entwurf der nie verwirklichten Verfassung der Nationalversammlung vom 28. März 1849
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Nr. 411020 S.81.6

Völkerrechtliche
Vertretung

Heer

Reichsregierung Reichsgericht

Nichtwähler: Frauen, Männer unter 25 Jahre

Allgemeines, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht (für Männer ab 25 Jahre)

kleindeutsch
(Verfassung gilt
für die Gebiete
des Deutschen
Bundes ohne
Österreich)

(Gegenzeichnungs-
pflicht eines
Ministers)

Oberbefehl übt aus

Grundrechts-
garantie
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Reichs-

Staatenhaus Volkshaus
168 Vertreter der

38 Staaten
6 Jahre 3 Jahre

38 Länder-
regierungen

38 Landtage

tag
§

Kaiser der
Deutschen

(Erbliches Kaisertum)

ernennt auf
Lebenszeitgemeinsame

Gesetzgebung

Nichtwähler: Frauen, Männer unter 25

Urwähler: preußische Männer über 25 Wahlrecht: mündllich, öffentlich, indirekt, ungleich

~ 4 % der Wähler ~ 80 % der Wähler

Streitkräfte Völkerrechtliche
Vertretung

ernennt
entläßt

§
beruft ein
löst auf

beruft ein
löst auf

ernennt
entläßt
ernennt
entlässt

Oberbefehl König von Preußen
von Gottes Gnaden

Ausübung

~ 16 % der Wähler

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse

ein Drittelein Drittel ein Drittel

wählen

Wahlmänner

Minister-
präsident/
Regierung
verfügt über

Notstandsrecht

Herrenhaus
(1. Kammer)

240 Mitglieder
privilegiert, erblich

auf Lebenszeit

Abgeordnetenhaus
(2. Kammer)

350 Mitglieder
entscheidet in Etat- und

Finanzfragen

Gerichte

2  Preußische Verfassung vom 31. Januar 1850
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S G C MNr. 414020, Seite 80

25
Länder-

parlamente

25
Länder-

regierungen

Deutscher Kaiser (erbliches Kaisertum)

Reichskanzler Reichsregierung
10 Staatssekretäre

Armee

Reichstag

397 Abgeordnete
Parteien

löst auf mit Zustimmung des Kaisers

Gemeinsame Gesetzgebung

Vorsitz

ent- senden

25 Einzelstaaten

58 Regierungsvertreter
davon 17 preußische

Bundesrat

Landeswahlrecht Allgemeines, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht (für Männer ab 25 Jahre)

§

Oberbefehl

ernennt entlässt
ernennt

3  Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871




